
Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Informatik und Kommunikationswissen- 
                 schaften mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) 

Basismodul Informatik 

Modulnummer 561150 

Modulname Funktionale Programmierung 

Modulverantwortlich Professur Praktische Informatik 

Inhalte und Qualifikations-
ziele 

Inhalte: Praktische und theoretische Konzepte und Methoden funktionaler 
Programmiersprachen sowie Einführung in die funktionale Programmierung 
anhand der Programmiersprache Haskell. 
Schwerpunkte sind funktionale Datenstrukturen, Typensysteme und 
Auswertungsstrategien. 

Qualifikationsziele: Das Erlernen grundlegender Prinzipien funktionaler 
Programmiersprachen sowie die Fähigkeit zur Erstellung funktionaler 
Programme 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Höhere Programmiersprachen (2 LVS)
• Ü: Höhere Programmiersprachen (2 LVS)

Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Grundkenntnisse in Algorithmen und Programmierung (Modul 500010) 

Verwendbarkeit des Moduls ---  

Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (mehrfach 
wiederholbar): 
• Nachweis von 6 -10 Übungsaufgaben zu Höhere Programmiersprachen
Die Bearbeitungszeit beträgt eine Woche je Übungsaufgabe. Der Nachweis 
ist erbracht, wenn mindestens 40 % der gestellten Aufgaben richtig gelöst 
worden sind. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Höhere Programmiersprachen

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 
10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 150 
AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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